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Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm

(Fluglärmgesetz)

Vom 30. März 1971

(BGBl. I, 1971 S. 282, zuletzt geändert BGBl. I, 1990 S. 923)

§ 1 Zweck und Geltungsbereich

Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen
werden für

1. Verkehrsflughäfen, die dem Fluglinienverkehr angeschlossen sind, und

2. militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu
dienen bestimmt sind,

Lärmschutzbereiche festgesetzt. Wenn der Schutz der Allgemeinheit es erfordert,
sollen auch für andere Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit
Strahltriebwerken zu dienen bestimmt sind, Lärmschutzbereiche festgesetzt werden.
Lärmschutzbereiche werden auch für geplante Verkehrsflughäfen, die dem
Linienverkehr angeschlossen werden sollen, festgesetzt, wenn die Genehmigung für
die Anlegung des Verkehrsflughafens nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes erteilt ist.

§ 2 Umfang des Lärmschutzbereichs

(1) Der Lärmschutzbereich umfaßt das Gebiet außerhalb des Flugplatzgeländes, in
dem der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente Dauerschallpegel 67 dB(A)
übersteigt.

(2) Der Lärmschutzbereich wird nach dem Maße der Lärmbelastung in zwei
Schutzzonen gegliedert. Die Schutzzone 1 umfaßt das Gebiet, in dem der
äquivalente Dauerschallpegel 75 dB(A) übersteigt, die Schutzzone 2 das übrige
Gebiet des Lärmschutzbereichs.

§ 3 Ermittlung der Lärmbelastung

Der äquivalente Dauerschallpegel wird unter Berücksichtigung von Art und Umfang
des voraussehbaren Flugbetriebes auf der Grundlage des zu erwartenden Ausbaus
des Flugplatzes nach der Anlage zu diesem Gesetz ermittelt.

§ 4 Festsetzung des Lärmschutzbereichs
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(1) Der Lärmschutzbereich wird vom Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, bei Verkehrsflughäfen im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Verkehr, bei militärischen Flugplätzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister
der Verteidigung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
festgesetzt. Karten und Pläne, die Bestandteil der Rechtsverordnung sind, können
dadurch verkündet werden, daß sie bei einer Amtsstelle zu jedermanns Einsicht
archivmäßig gesichert niedergelegt werden. In der Rechtsverordnung ist hierauf
hinzuweisen.

(2) Der Lärmschutzbereich ist neu festzusetzen, wenn eine Änderung in der Anlage
oder im Betrieb des Flugplatzes zu einer wesentlichen Veränderung der
Lärmbelastung in der Umgebung des Flugplatzes führen wird. Eine Veränderung
der Lärmbelastung ist insbesondere dann als wesentlich anzusehen, wenn sich der
äquivalente Dauerschallpegel an der äußeren Grenze des Lärmschutzbereichs um
mehr als 4 dB(A) erhöht.

(3) Spätestens nach Ablauf von zehn Jahren seit Festsetzung des
Lärmschutzbereichs ist zu prüfen, ob sich die Lärmbelastung wesentlich verändert
hat oder innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich wesentlich verändern
wird. Die Prüfung ist in Abständen von zehn Jahren zu wiederholen, sofern nicht
besondere Umstände eine frühere Prüfung erforderlich machen.

§ 5 Bauverbote

(1) Im Lärmschutzbereich dürfen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime,
Schulen und ähnliche in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht
errichtet werden. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Ausnahmen
zulassen, wenn dies zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Einrichtungen
oder sonst im öffentlichen Interesse dringend geboten ist.

(2) In der Schutzzone 1 dürfen Wohnungen nicht errichtet werden.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Wohnungen, deren Errichtung im Zeitpunkt der
Festsetzung des Lärmschutzbereichs auf Grund eines Bebauungsplans oder
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Baugesetzbuchs
zulässig ist, auch wenn die im Zusammenhang bebauten Ortsteile in den
Geltungsbereich eines Bebauungsplans einbezogen werden. Absatz 2 gilt ferner
nicht für die Errichtung von

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen von Betrieben oder
öffentlichen Einrichtungen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

2. Wohnungen, die nach § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs im Außenbereich
zulässig sind,
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3. Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften für Angehörige der Bundeswehr und
der auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik Deutschland
stationierten Streitkräfte.

(4) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten nicht für bauliche Anlagen, für die vor
Festsetzung des Lärmschutzbereichs eine Baugenehmigung erteilt worden ist.

§ 6 Sonstige Beschränkungen der baulichen Nutzung

Die nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 zulässigen baulichen Anlagen sowie
Wohnungen in der Schutzzone 2 dürfen nur errichtet werden, sofern sie den nach §
7 festgesetzten Schallschutzanforderungen genügen.

§ 7 Schallschutz

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Schallschutzanforderungen unter Beachtung des Standes der
Schallschutztechnik im Hochbau festzusetzen, denen die baulichen Anlagen zum
Schutz ihrer Bewohner vor Fluglärm in dem Fall des § 6 genügen müssen.

§ 8 Entschädigung bei Bauverboten

(1) Wird durch ein Bauverbot nach § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Absatz 2 die bisher
zulässige bauliche Nutzung aufgehoben und tritt dadurch eine nicht nur
unwesentliche Wertminderung des Grundstücks ein, so kann der Eigentümer
insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Der Eigentümer kann
ferner eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit durch das
Bauverbot Aufwendungen für Vorbereitungen zur baulichen Nutzung des
Grundstücks an Wert verlieren, die der Eigentümer im Vertrauen auf den Bestand
der bisher zulässigen baulichen Nutzung gemacht hat.

(2) Die Vorschriften des § 93 Abs. 2, 3 und 4, des § 95 Abs. 1, 2 und 4, der §§ 96,
97, 98 und 99 Abs. 1 des Baugesetzbuchs sowie die Vorschriften der §§ 17, 18 Abs.
1, 2 Satz 1, Abs. 3 und der §§ 19 bis 25 des Schutzbereichgesetzes vom 7.
Dezember 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 899), zuletzt geändert durch das
Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968
(Bundesgesetzbl. I S. 503), sind sinngemäß anzuwenden.

§ 9 Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen

(1) Dem Eigentümer eines in der Schutzzone 1 gelegenen Grundstücks, auf dem
bei Festsetzung des Lärmschutzbereichs Einrichtungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 oder
Wohnungen errichtet sind oder auf dem die Errichtung von baulichen Anlagen nach
§ 5 Abs. 4 zulässig ist, werden auf Antrag Aufwendungen für bauliche
Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 und des § 10
erstattet. Stehen das Gebäude oder Teile des Gebäudes im Eigentum eines
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Erbbauberechtigten oder eines Wohnungseigentümers, so tritt dieser an die Stelle
des Eigentümers des Grundstücks. Der Anspruch kann nur innerhalb einer Frist von
fünf Jahren nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs geltend gemacht
werden. Bei Lärmschutzbereichen, die nach § 1 Satz 3 festgesetzt werden, kann der
Anspruch auf Erstattung erst vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Flugplatzes an
geltend gemacht werden.

(2) Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen bei Wohnungen oder
Wohnraum im Sinne des § 3 des Siebenten Bundesmietengesetzes vom 18. Juni
1970 (Bundesgesetzbl. I S. 786) werden nicht erstattet.

(3) Die Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen werden nur erstattet,
soweit sich die Maßnahmen im Rahmen der nach § 7 erlassenen Rechtsverordnung
halten. Bei Wohngebäuden werden Aufwendungen nicht erstattet, soweit sie den
Betrag von 100 DM je Quadratmeter Wohnfläche übersteigen. Für die Berechnung
der Wohnfläche gelten die §§ 42, 43 der Verordnung über wohnungswirtschaftliche
Berechnungen in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates den in Absatz 3 Satz 2 genannten Höchstbetrag zu ändern, soweit
sich die erforderlichen Aufwendungen für Schallschutzmaßnahmen nach § 7
allgemein wesentlich erhöht haben.

§ 10 Verfahren bei der Erstattung von Aufwendungen

Die nach Landesrecht zuständige Behörde setzt nach Anhörung der Beteiligten
(Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtiger) durch schriftlichen Bescheid fest, in
welcher Höhe die Aufwendungen erstattungsfähig sind. Der Bescheid muß eine
Rechtsmittelbelehrung enthalten. Er ist den Beteiligten zuzustellen.

§ 11 Auskunft

(1) Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens nach § 1 Nr. 1 ist verpflichtet, dem
Bundesminister für Verkehr und seinen Beauftragten die zur Ermittlung des
äquivalenten Dauerschallpegels (§ 3) erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie
Unterlagen und Pläne vorzulegen.

(2) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(3) Auf die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse und Unterlagen sind §§ 93, 97, 105
Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der
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Abgabenordnung nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die
Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie
eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren
Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich um
vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen
Personen handelt.

§ 12 Zahlungspflichtiger

(1) Zur Zahlung der Entschädigung nach § 8 und zur Erstattung der Aufwendungen
für bauliche Schallschutzmaßnahmen nach § 9 ist der Flugplatzhalter verpflichtet.

(2) Soweit die auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik
Deutschland stationierten Streitkräfte Flugplätze im Bundesgebiet benutzen und ein
Entsendestaat als Flugplatzhalter zahlungspflichtig ist, steht die Bundesrepublik für
die Erfüllung der Zahlungspflicht ein. Rechtsstreitigkeiten wegen der Zahlung einer
Entschädigung oder der Erstattung von Aufwendungen für bauliche
Schallschutzmaßnahmen werden von der Bundesrepublik Deutschland im eigenen
Namen für den Entsendestaat geführt, gegen den sich der Anspruch richtet.

§ 13 (aufgehoben )

§ 14 Sonderregelung für Berlin

(1) Die §§ 1 bis 12 gelten nicht im Land Berlin.

(2) (aufgehoben )

§ 15 Änderung des Luftverkehrsgesetzes

(aufgehoben)

§ 16 Weitergehende planungsrechtliche Vorschriften

Vorschriften, die weitergehende Planungsmaßnahmen zulassen oder
weitergehende Entschädigungen gewähren, bleiben unberührt.

§ 17 Berlinklausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

§ 18 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.


